
Am 13. September ist der Tag des 
Testaments. Eine gute Gelegen-
heit, sich einmal mit diesem wich-
tigen Dokument zu befassen. 
Auch wenn es vielen schwerfällt.
Es ist so: Niemand beschäftigt sich 
gerne mit dem Ende seines Lebens. 
Daher wird der Gedanke an das 
Testament gerne geistig verdrängt. 
Dabei hat das Testament viel weni-
ger mit dem Tod als mit dem Leben 
zu tun. Denn mit dem „letzten Wil-
len“ lässt sich regeln, wie mit dem 
eigenen Nachlass umgegangen 
wird. Jedem Menschen liegen in 
seinem Leben Werte und Dinge am 
Herzen, für die er sich einsetzt und 
die ihm wichtig sind. Das Testa-
ment schafft die Möglichkeit, dass 

diese Dinge fortgeführt werden und 
erhalten bleiben.
Um auf die Möglichkeit von Testa-
mentsspenden hinzuweisen, haben 
gemeinnützige Organisationen den 
Tag des Testaments eingeführt. Er 
soll bewusst darauf hinweisen, dass 
das Testament eine Möglichkeit 
bietet, mit seinem Nachlass die 
Welt von Morgen ein Stück weit 
mitzugestalten. So können Erblas-
ser genau entscheiden, wie sie ihre 
Erben bedenken wollen, aber auch, 
welche Institutionen, Organisatio-
nen oder weiteren Zwecke sie mit 
ihrem Nachlass unterstützen möch-
ten.
Doch wie geht man die Erstellung 
eines Testaments am besten an? 

Nach dem Entschluss, es zu verfas-
sen, stellen sich viele Fragen. Im-
merhin handelt es sich bei einem 
Testament um ein juristisches Do-
kument. Winfried Bein, Vizepräsi-
dent a.D. des Amtsgerichts Essen, 
ist Experte in Sachen Erbrecht. Er 
hat sich mit der Stiftung Universi-
tätsmedizin zu einem Gespräch ge-
troffen, um über die wichtigsten 
Punkte zum Thema Testament zu 
sprechen. Er gibt einen Einblick, 
was beim Schreiben eines Testa-
ments wichtig ist, wo es hinterlegt 
werden sollte und auch was ge-
schieht, wenn man kein Testament 
verfasst. Alles zum Gespräch und 
zu seinen Ratschlägen lesen Sie auf 
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Hintergründe umfassend erklärt: In 
dem neuen Podcast „MediStif-
tungsTalk“ bittet die Stiftung Uni-
versitätsmedizin ausgewiesene Ex-
pertinnen und Experten zum 
Gespräch. In den rund einstündigen 
Episoden erfahren Sie Informatives 
und Wissenswertes rund um Ihre 
Gesundheit, Vorsorge oder philan-
thropisches Engagement – kurz-
weilig, spannend und umfassend. 
Zum Auftakt steht das „Testament“ 
im Fokus. Dr. Jorit Ness, Geschäfts- 

führer der Stiftung Universitätsme-
dizin, spricht darin mit Winfried 
Bein, Vizepräsident a.D. des Amts-
gerichts Essen. In lockerer Atmo-
sphäre gehen sie beispielsweise auf 
Fragen ein, wie lange ein Testament 
gültig ist oder wie man mit dem ei-
genen Nachlass dauerhaft etwas 
Gutes tut. 
Der Podcast ist auf den gängigen 
Plattformen wie Spotify sowie  
auf www.universitaetsmedizin.de 
verfügbar.

Das Ehepaar Jäger hat bereits zu 
Lebzeiten bewusst „Ja“ zum Leben 
gesagt und unter dem Dach der 
Stiftung Universitätsmedizin die 
„Axel und Kristina Jäger-Stiftung“ 
gegründet. Kristina Jäger ist im 
Jahr 2017, Axel Jäger im Jahr 2023 
verstorben. Ihr Vermächtnis lebt in 
ihrer Stiftung weiter.

Laut einer Umfrage des Allens-
bach-Instituts haben in Deutsch-
land gerade einmal 30 Prozent der 
Bürgerinnen und Bürger ein Testa-
ment verfasst. Das ist umso er-
staunlicher, weil ein Großteil der 
Bevölkerung glaubt, dass es wich-
tig ist, seinen letzten Willen festzu-
halten. Studien zufolge führt etwa 
jeder zehnte Erbfall in Deutschland 
zu einem Rechtsstreit. Viele Erb-
streitigkeiten entstehen, weil das 
Testament unklar formuliert ist 
oder die Erben unzufrieden mit der 
Verteilung sind. Umso wichtiger ist 
es, sich mit dem Thema auseinan-
derzusetzen.

Es ist ein neuer Aspekt, den viele 
noch nicht im Blick haben: der digi-
tale Nachlass. Nahezu jeder hat 
heute ein E-Mail-Konto. Hinzu 
kommen Login-Daten zu Online-
konten auf Einkaufs- und Bu-
chungsportalen oder auch Profile in 
sozialen Medien. Doch was ge-
schieht mit diesen Daten, wenn der 
Eigentümer stirbt? Ohne klare Re-
gelungen kann es für die Erben ein 
böses Erwachen geben. Denn dann 
kann es sein, dass die digital hinter-
lassenen Daten für sie unerreichbar 
bleiben. Der digitale Nachlass soll-
te daher ebenso wie der materielle 
geregelt werden.

Die Erstellung eines Testaments 
und die Vorsorge für den Ernstfall 
haben viele Aspekte. Die Stiftung 
Universitätsmedizin hat die wich-
tigsten Informationen zu den drei 
Themen Testament, Patientenver- 
fügung und Vorsorgevollmacht in 
einem übersichtlichen Ratgeber zu-
sammengefasst. Die Publikation 
mit dem Titel „Zukunft gestalten“ 
kann kostenfrei bei der Stiftung 
unter: 
www.universitaetsmedizin.de 
oder per Telefon unter 
0201 723-3630 bestellt werden.
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Schon ans Testament gedacht?
Der Tag des Testaments verdeutlicht Bedeutung einer umfassenden Vorsorge
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Dank der erheblichen Fortschritte 
in der Medizin und eines zuneh-
menden Bewusstseins für eine ge-
sunde Lebensweise liegt die durch-
schnittliche Lebenserwartung in 
Deutschland mittlerweile bei 78,2 
Jahren für Männer und 83 Jahren 
für Frauen. Viele ältere Menschen 
bleiben bis ins hohe Alter aktiv. Ge-
rade weil die meisten von uns ge-
sund und fit sind, fällt es oft schwer, 
sich mit der Möglichkeit einer 
schweren Erkrankung auseinander-
zusetzen.
Solange man gesund ist, erscheint 
das Leben geordnet und Gedanken 
an Krankheit oder das Lebensende 
treten in den Hintergrund. Aller-
dings kann beides unerwartet ein-
treten, etwa durch einen Unfall, 
eine plötzliche Erkrankung oder 
eine fortschreitende Demenz. In 
solchen Fällen ist es wichtig, vor-
gesorgt zu haben. In Deutschland 
gibt es mehrere rechtliche Möglich-
keiten, um diese Vorsorge zu tref-
fen.

Selbstbestimmung im Krankheits-
fall

Die moderne Medizin kann in vie-
len Fällen Heilung oder Linderung 
ermöglichen. Es gibt jedoch Situa-
tionen, in denen medizinische Maß-
nahmen lediglich das Leiden ver-

Es gibt in Deutschland keine amtli-
chen Statistiken darüber, wie viel 
vererbt oder verschenkt wird. Das 
Statistische Bundesamt erfasst le-
diglich steuerlich veranlagte Fälle. 
Forscher haben im Rahmen einer 
von der Hans-Böckler-Stiftung ge-
förderten Studie versucht, eine Ein-
schätzung zu geben. Ihrer Prognose 
zufolge könnte das jährliche Volu-
men von Schenkungen und Erb-
schaften bis 2027 rund 400 Milliar-
den Euro pro Jahr betragen.

Eine Umfrage der Gesellschaft für 
Konsumforschung GfK hat gezeigt, 
dass rund zehn Prozent der Deut-
schen über 55 Jahren eine 
gemeinnützige Organisation in ih-
rem Testament berücksichtigen 
wollen. Das verdeutlicht, dass im-
mer mehr Menschen den Wert einer 
Testamentspende erkennen und mit 
ihrer Erbschaft etwas Gutes bewir-
ken wollen.

Rund zehn Millionen Menschen 
haben in Deutschland inzwischen 
eine Patientenverfügung. Die Be-
kanntheit dieser Möglichkeit zur 
Selbstbestimmung nimmt demnach 
zu.
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längern. Daher ist es ratsam, 
frühzeitig festzulegen, welche me-
dizinischen Maßnahmen im Ernst-
fall gewünscht sind und welche 
nicht. Jeder Mensch hat das Recht, 
selbst zu bestimmen, welche Be-
handlungen durchgeführt werden 
sollen. Um sicherzustellen, dass im 
Ernstfall der eigene Wille respek-
tiert wird, sollte man diesen in einer 
Patientenverfügung dokumentieren.

Seit 2009 ist die Verbindlichkeit 
des Patientenwillens gesetzlich ge-
regelt und im Betreuungsrecht des 
Bürgerlichen Gesetzbuches veran-
kert. Ärzte sind gesetzlich ver-
pflichtet, der Verfügung in der ent-
sprechenden Situation zu folgen. 
Da nicht jede Situation vorherseh-
bar ist, bieten Vorsorgevollmacht 
oder Betreuungsverfügung wichti-
ge Ergänzungen. Diese Instrumente 

stellen sicher, dass eine Person des 
Vertrauens den eigenen Willen äu-
ßern kann, wenn man selbst dazu 
nicht mehr in der Lage ist.

Regelung des Nachlasses

Es ist auch sinnvoll, rechtzeitig 
über den eigenen Nachlass nachzu-
denken. Viele Menschen vermeiden 
es, sich mit ihrem Testament ausei-
nanderzusetzen. Dennoch ist ein 
Testament notwendig, um sicherzu-
stellen, dass das eigene Vermögen 
nach den eigenen Vorstellungen 
verteilt wird. Mit einem Testament 
lassen sich Schwerpunkte und 
Zwecke für das eigene Vermächtnis 
festlegen. Die Stiftung Universi-
tätsmedizin fördert beispielsweise 
innovative Projekte in der medizi-
nischen Forschung und Versorgung. 
Wer diese Arbeit unterstützen und 
somit einen langfristigen Beitrag zu 
einer besseren medizinischen For-
schung leisten möchte, könnte dies 
mit einer solchen Testamentspende 
erreichen. 
Die Aufklärung über das Thema 
Vorsorge ist für die Stiftung Uni-
versitätsmedizin seit vielen Jahren 
ein großes Anliegen. Denn nur so 
kann sichergestellt werden, dass 
der Wille des Einzelnen respektiert 
wird – im Leben und darüber hin-
aus.

„Vorsorge trifft man  
 für das Unerwartete“

 Ein Beitrag von Prof. Dr. Ulrich Radtke,  
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Universitätsmedizin

Buchhalter (m/w/d) 
für die Finanzbuchhaltung der 
Stiftung Universitätsmedizin.

Weitere Informationen:

universitaetsmedizin.de

Wir suchen einenDie richtige Vorsorge mithilfe von 
Patientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht stellt sicher, dass die Behandlung 
immer dem eigenen Willen folgt.



Mit einem Testament lässt sich 
der eigene Nachlass rechtzeitig 
und nach den persönlichen Vor-
stellungen regeln. Dies kann un-
ter anderem Erbstreitigkeiten 
vermeiden, wenn Sie ein paar 
hilfreiche Hinweise beachten.

Handelt man wirklich im Sinne des 
Verstorbenen? Diese Frage kann 
für die Hinterbliebenen quälend 
sein. Darüber hinaus kann ein Erbe 
auch zu Streit in der Verwandt-
schaft führen. „Mit einem Testa-
ment schafft man vor allem Klar-
heit für die Erben“, erklärt 
Erbrecht-Experte Winfried Bein, 
Vizepräsident a.D. des Amtsge-
richts Essen. „Man kann seinen 
Nachlass nach seinen eigenen 
Wünschen gestalten und dabei auch 
steuerliche Gestaltungsräume nut-
zen.“ Liegt kein Testament vor, 
greift die gesetzliche Erbfolge, wie 
sie im Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) geregelt ist. In einer be-
stimmten Reihenfolge, den so ge-
nannten Ordnungen, berücksichtigt 
die gesetzliche Erbfolge nur Bluts-
verwandte, Adoptivkinder und den 
Ehegatten beziehungsweise einge-
tragenen Lebenspartner. „Das muss 
nicht schlecht sein“, sagt Winfried 
Bein. „Wenn man allerdings von 
den vorgegebenen Ordnungen ab-
weichen möchte, führt kein Weg an 

einem Testament vorbei.“ Und 
noch ein weiterer Aspekt sei zu be-
denken: „Gibt es zum Zeitpunkt 
des Erbfalls keine Angehörigen, 
erbt der Staat“, so Bein. Wer also 
selbst bestimmen möchte, was mit 
seinem Nachlass geschieht, sollte 
für klare Verhältnisse sorgen.

Wie verfasst man ein Testament?

Doch so allgegenwärtig der Begriff 
auch ist – nach dem Entschluss, ein 
Testament zu verfassen, stellt sich 
eine ganz praktische Frage: Wie 
muss ein solches Dokument eigent-
lich aufgebaut sein, damit es 
Gültigkeit hat? „Das ist im Grunde 
ganz leicht“, erklärt Winfried Bein. 
„Das handschriftliche Testament 
bietet die einfachste Möglichkeit, 
seinen letzten Willen festzuhalten.“ 
Der Verfasser schreibt seinen Wil-
len bei dieser Form auf. Das hand-
schriftliche Testament bedarf dann 
lediglich noch der Nennung des 
Orts und des Datums der Erstellung 
sowie der eigenhändigen Unter-
schrift mit Vor- und Zuname. An-
schließend ist es rechtsgültig. Bein: 
„Wichtig ist dabei allerdings zu be-
achten, dass das ganze Dokument 
– wie der Name bereits sagt – hand-
schriftlich verfasst sein muss. Ein 
getippter Text, der ausgedruckt und 
lediglich unterschrieben wird, ist in 

diesem Fall nicht gültig.“ Eine Al-
ternative zum handschriftlichen 
Testament bietet das notarielle Tes-
tament. In diesem Fall wird es in 
Zusammenarbeit mit einem Notar 
verfasst und durch diesen beurkun-
det. „Gerade bei komplizierten 
Erbangelegenheiten, komplexen 
Vermögensverhältnissen und po-
tenziellen Erbstreitigkeiten ist die-
ser juristische Beistand sehr sinn-
voll“, erklärt Winfried Bein. Denn 
entscheidend ist bei jedem Testa-
ment – ob handschriftlich oder no-
tariell – dass der Wille des Verfas-
sers eindeutig zum Ausdruck 
kommt.

Wo sollte man das Testament auf-
bewahren?

Damit dem letzten Willen im Erb-
fall auch tatsächlich entsprochen 
wird, muss er natürlich bekannt 

sein. Daher sollte bei einem hand-
schriftlichen Testament zumindest 
eine Vertrauensperson wissen, wo 
der Verfasser es aufbewahrt. Selbst-
verständlich kann auch die Vertrau-
ensperson die Aufgabe des Aufbe-
wahrens übernehmen. „Die 
sicherste Lösung ist allerdings, das 
Testament gegen eine Gebühr beim 
zuständigen Amtsgericht aufbe-
wahren zu lassen. Es kann dann zu-
sätzlich im zentralen Testamentsre-
gister registriert werden“, rät 
Winfried Bein. „Ein notarielles 
Testament wird generell beim 
Amtsgericht aufbewahrt.“ Dass 
man sich durch eine solche Aufbe-
wahrung zu sehr festlegt, muss da-
bei niemand befürchten. Bein: „Ein 
Einzeltestament ist immer nur so 
lange gültig, bis ein neues verfasst 
wird. Man hat jederzeit die Mög-
lichkeit, seinen letzten Willen zu 
ändern. Das Testament mit dem 
jüngsten Datum ist das gültige.“

„Mit einem Testament schaffen Sie Klarheit 
für Ihre Verwandten“

Tipps zum Thema Testament von Erbrecht-Experte Winfried Bein

Das gesamte Gespräch mit Erbrecht-Experte Winfried Bein umfasst 
noch zahlreiche weitere Aspekte, unter anderem zu steuerlichen 
Regelungen, Pflichtteils-Ansprüchen und Möglichkeiten der Testa-
mentsspende. Im Podcast MediStiftungsTalk kommen Sie in den 
vollständigen Genuss des Expertenwissens. Danach sind Sie gut 
gerüstet für das Aufsetzen Ihres eigenen Testaments! Sie finden den 
Podcast auf der Website der Stiftung Universitätsmedizin www.uni-
versitaetsmedizin.de sowie unter dem Begriff „MediStiftungsTalk“ 
bei bekannten Podcast-Anbietern, wie z.B. Spotify.

Handschriftliches Testament Notarielles Testament

Wer? Jeder ab 18 Jahren
Jeder ab 16 Jahren
(auch Betreute nach § 1896 BGB)

Wie?
alles eigenhändig handschriftlich mit 
Unterschrift (Vor- und Nachnamen) 
sowie Ort und Datum der Niederschrift

durch den Notar mit Unterschrift 
des Erblassers, auch Übergabe eines 
selbstgefertigten Testaments mit  
Prüfung durch den Notar

Wo?
durch den Erblasser, einen Vertrauten, 
oder amtliche Verwahrung beim Amts-
gericht gegen Hinterlegungsschein

amtliche Verwahrung  
beim Amtsgericht

Widerruf? durch Vernichtung oder Erstellung 
eines neuen Testaments

Rücknahme aus der amtlichen 
Verwahrung gilt als Widerrurf



Durch das Verfassen eines Testa-
ments lässt sich der eigene Nach-
lass gestalten. Wird darauf ver-
zichtet, tritt die gesetzliche 
Erbfolgeregelung in Kraft. Auch 
mit Testament gibt es gewisse 
Pflichtteile, die Angehörige er-
ben.

Die gesetzliche Erbfolge wird im 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
geregelt. Erbberechtigt sind Ehe- 
oder eingetragene Lebenspartner/-
innen sowie Blutsverwandte und 
Adoptivkinder. Auch wenn der 
Erblasser mehrere nahe Verwandte 
hinterlässt, werden nicht alle erben. 
Durch die gesetzliche Erbfolge 
werden sie in Gruppen unterschied-
licher Bedeutung eingeteilt, die so-
genannten Ordnungen. Die Reihen-
folge der Erbberechtigten richtet 
sich nach dem Verwandtschafts-
grad zum Erblasser: Verwandte ers-
ter Ordnung sind direkte Abkömm-
linge des Erblassers, also Kinder 
und nachrangig Enkel und Urenkel. 
Verwandte zweiter Ordnung sind 
die Eltern des Erblassers und nach-
rangig Geschwister und deren Ab-
kömmlinge, also Neffen und Nich-
ten. Verwandte dritter Ordnung 
sind die Großeltern des Erblassers, 
nachrangig Onkel und Tanten so-
wie deren Abkömmlinge, also Cou-
sins und Cousinen. Verwandte vier-
ter Ordnung sind die Urgroßeltern 
des Erblassers und nachrangig de-
ren Abkömmlinge.
Die Rangfolge der Ordnungen ist 
wichtig, da Verwandte einer vor-
hergehenden Ordnung prinzipiell 
die einer nachfolgenden ausschlie-
ßen. Es erben immer nur die nächs-
ten Verwandten. Verwandte der 
zweiten oder dritten Ordnung erben 
somit nicht, wenn ein Verwandter 

der ersten Ordnung vorhanden ist. 
So schließt beispielsweise ein Kind 
des Erblassers dessen Eltern als 
Erben aus. Auch innerhalb einer 
Ordnung gibt es Hierarchien: Nä-
here Verwandte, wie beispielsweise 
Kinder, lassen ihre Abkömmlinge, 
also die Enkel des Erblassers, von 
der Erbfolge unberücksichtigt.

Ehepartner erben auf jeden Fall

In jedem Fall erben hinterbliebene 
Ehepartner, die außerhalb dieser 
Ordnungen stehen, da sie nicht als 
Verwandte des Erblassers gelten. 
Der Erbanteil des Ehegatten hängt 
zum einen davon ab, welche Ver-
wandten neben ihm erbberechtigt 
sind, und zum anderen vom eheli-
chen Güterstand. Haben die Ehe-
leute in einer Zugewinngemein-
schaft (dieser gesetzliche Zustand 
gilt, solange kein anderer durch ei-
nen Ehevertrag festgelegt wurde) 
gelebt, erbt der hinterbliebene Ehe-
partner 50% des Vermögens. In ei-
ner kinderlosen Ehe sind es sogar 
75%, der Rest fällt den Erben zwei-
ter Ordnung zu. Vollständig geht 
das Erbe in dem Fall an den Ehe-
partner, wenn keine Erben erster 
und zweiter Ordnung sowie keine 
Großeltern vorhanden sind. Wurde 
– etwa in einem Ehevertrag – 
Gütertrennung vereinbart, erbt der 
Partner gleichberechtigt neben den 
Kindern. Das heißt: Bei einem 
Kind 50%, bei zwei Kindern 
33,3%, bei drei Kindern 25% etc.

Pflichtteile müssen eingehalten 
werden

Mit einem Testament kann der Erb-
lasser über sein Vermögen grund-
sätzlich frei verfügen. Allerdings 

gibt es Pflichtteile, auf die Ehepart-
ner, Kinder und – wenn es keine 
Kinder gibt – die Eltern Anspruch 
haben. Enkel erhalten nur dann ei-
nen Pflichtteil, wenn der Elternteil, 
der vom Erblasser abstammt, eben-
falls verstorben ist. Der Pflichtteil 
kann nur durch einen notariellen 
Erbverzicht oder einen außeror-
dentlichen Härtefall unbeachtet 
bleiben. Die Höhe des Pflichtteils 

entspricht der Hälfte dessen, was 
der Erbe ohne Testament als gesetz-
lichen Erbteil bekommt.
Abgesehen von diesem Pflichtteil 
gibt es keine weiteren Einschrän-
kungen für ein Testament.

Wer erbt was
Erbfolge und Pflichtteile

Geschwister Onkel/Tanten

Eltern GroßelternEheliche Kinder

Erben 2. Ordnung Erben 3. OrdnungErben 1. Ordnung

Nichten/Neffen Cousinen/Cousins

Enkel

Ehegatte/Erblasser Ehegatte/Erblasser Ehegatte/Erblasser

In dem Moment, wenn etwas ver-
erbt wird, fällt Erbschaftssteuer an. 
Wenn der Wert der erhaltenen Ver-
mögensteile die sogenannten Frei-
beträge übersteigt, müssen die Er-
ben sie versteuern. Somit geht auch 
stets ein Teil des Nachlasses an den 
Staat. Die Erben werden dafür in 
Steuerklassen eingeteilt, die sich 
nach dem Verwandtschaftsverhält-
nis zwischen Erblasser und Erben 
richten. Je enger der Verwandt-
schaftsgrad, umso niedriger ist der 
Steuersatz und umso höher ist der 
persönliche Steuerfreibetrag. Ehe-
partner und Kinder erhalten im Erb-

fall unter Umständen zudem zu-
sätzliche, besondere Versorgungs- 
freibeträge, die ebenfalls im Rah-
men der Ermittlung der steuerli-
chen Bemessungsgrundlage abge-
zogen werden können. Die Höhe 
des Steuersatzes ergibt sich aus der 
Steuerklasse der Erben sowie aus 
der Höhe der Erbschaft.
Gemeinnützige Organisationen, 
wie die Stiftung Universitätsmedi-
zin, sind übrigens vollständig von 
der Erbschaftssteuer befreit, wo-
durch Nachlässe hier dem 
gewünschten Zweck ohne Abzüge 
zugutekommen.

Der Staat erbt mit
Die Erbschaftssteuer

Angeboten wie der Reittherapie kommen Testamentsspenden ohne steuerliche Abzüge zugute, da die  
Stiftung Universitätsmedizin als gemeinnützige Organisation von der Erbschaftssteuer befreit ist



Vorsorgen für den Fall der Fälle
Testament und Erbschaft sind Themen, die sich auf den Nachlass beziehen.  

Doch auch zu Lebzeiten kann es bereits zu Situationen kommen, in denen man nicht mehr in der Lage ist, eigenständig 
Entscheidungen zu treffen. Dann ist es gut, vorgesorgt zu haben. Diese Themenseite fasst die Bausteine für die medizinische 

Vorsorge kurz zusammen.

Die Patientenverfügung gibt den 
Willen des Patienten in Bezug auf 
ärztliche Behandlungen für den 
Fall seiner Entscheidungs- und Äu-
ßerungsunfähigkeit wieder. Mit 
Hilfe einer Patientenverfügung 
können Sie bestimmen, welche me-
dizinischen Maßnahmen bei kon-
kret beschriebenen Krankheitszu-
ständen gewünscht oder unterlassen 
werden sollen. Zunächst ist die Pa-
tientenverfügung an das behandeln-
de medizinische Personal gerichtet. 
Darüber hinaus kann Sie Hinweise 
zur Auslegung der Verfügung für 
eine den Patienten gesetzlich ver-
tretende Person beinhalten. Die Pa-
tientenverfügung bedarf ausdrück-
lich der unterschriebenen Schrift- 
form. Sie kann aber jederzeit form-
los widerrufen oder angepasst wer-
den.

Das Notvertretungsrecht in Ge-
sundheitsangelegenheiten zwi-
schen Ehegatten ist am 01.01.2023 
in Kraft getreten (§ 1358 BGB). 
Dies besagt, dass sich Ehegatten 
ohne Patientenverfügung oder Vor-
sorgevollmacht gegenseitig vertre-
ten und die Gesundheitssorge Ihres 
nicht entscheidungsfähigen Part-
ners für maximal sechs Monate 
übernehmen dürfen. Der vertreten-
de Ehegatte darf dann in medizi-
nisch dringend notwendige, unauf-
schiebbare Untersuchungen oder 
ärztliche Eingriffe einwilligen oder 
diese untersagen. Zudem dürfen 
Behandlungsverträge, Kranken-
hausverträge oder Verträge über ei-
lige Rehabilitationsmaßnahmen 
und die Pflege abgeschlossen wer-
den. Aufgrund der zeitlichen Be-
fristung bleiben Patientenverfü-
gung und Vorsorgevollmacht 
wichtig, denn ohne diese Doku-
mente bestimmt das Gericht nach 
sechs Monaten einen Betreuer, der 
sich um die weiteren Angelegen-
heiten kümmert. Das kann ein Fa-
milienangehöriger sein, häufig han-
delt es sich jedoch um einen 
Berufsbetreuer. Für Wohnangele-
genheiten, die Vermögenssorge 
oder andere rechtliche Themen gibt 
es weiterhin kein automatisches 
Vertretungsrecht. 

Durch eine Betreuungsverfügung 
kann schon im Voraus festgelegt 
werden, wen das Gericht im Fall 
einer Anordnung als Betreuer be-
stellen soll, wenn rechtliche Be-
treuung notwendig ist, oder aber, 
wer diese Aufgabe keinesfalls über-
nehmen soll. Über die Ernennung 
einer Betreuungsperson hinaus ist 
hier die Möglichkeit gegeben, in-
haltliche Vorgaben für den Betreuer 
festzuhalten. So können Sie – ins-
besondere, wenn Sie keine Vertrau-
ensperson mit einer Vollmacht be-
trauen möchten – bestimmen, wer 
Sie unter gerichtlicher Kontrolle 
vertreten soll. Die Betreuungsver-
fügung allein ermächtigt – anders 
als die Vorsorgevollmacht – nicht 
zur Vertretung in Rechtsgeschäften. 
Der als Betreuer Gewählte erhält 
diese Befugnis erst durch die ge-
richtliche Bestellung. Auch für die 
Form der Betreuungsverfügung 
existiert keine verbindliche Vorga-
be. Es empfiehlt sich auch hier die 
unterschriebene Schriftform. Wie 
die Vorsorgevollmacht kann die 
Betreuungsverfügung von der Bun-
desnotarkammer zentral registriert 
werden, um sicherzustellen, dass 
sie im Falle eines Betreuungsver-
fahrens berücksichtigt wird. 

Die  
Betreuungs- 
verfügung

Die  
Patientenverfügung

Das  
Notvertretungsrecht 

Für den Fall, dass Sie nicht mehr 
selbst dazu in der Lage sind, per-
sönliche Angelegenheiten wahrzu-
nehmen, können Sie einer oder 
mehreren Personen Ihres Vertrau-
ens eine Vorsorgevollmacht ertei-
len, um stellvertretend für Sie zu 
entscheiden, zu handeln und Sie 
rechtskräftig zu vertreten. Die Voll-
macht kann entweder auf abge-
grenzte Bereiche – wie die Gesund-
heitsvorsorge oder die 
Vermögensverwaltung – beschränkt 
sein oder umfassend für alle Berei-
che des Lebens gelten. Nur wenn 
Sie die Dinge nicht mehr selbst be-
werkstelligen können, kommt die 
Vorsorgevollmacht zur Geltung. Es 
gibt keine strengen Formvorgaben 
für die Vorsorgevollmacht, sie soll-
te aber in Schriftform und unter-
schrieben vorliegen. Im Zentralen 
Vorsorgeregister der Bundesnotar-
kammer können Sie Ihre Vorsorge-
vollmacht registrieren lassen.

Die  
Vorsorgevollmacht

Jetzt bestellen
Sichern Sie sich Ihr persönliches 
Vorsorgepaket. Alle Informationen 
gibt es auf der Rückseite.



Ein Testament bietet die Mög-
lichkeit, nicht nur nahe Angehö-
rige und geliebte Menschen zu 
bedenken, sondern auch wohltä-
tige Zwecke zu unterstützen. 
Eine testamentarische Zuwen-
dung an die Stiftung Universi-
tätsmedizin hilft beispielsweise, 
die Versorgung schwerstkranker 
Menschen nachhaltig zu verbes-
sern. 

Wer mit seinem Nachlass etwas 
Gutes bewirken und die Stiftung 
Universitätsmedizin unterstützen 
möchte, hat dazu verschiedene 
Möglichkeiten. Ein besonderes 
Projekt der Stiftung lässt sich bei-
spielsweise durch die Zuwendung 
eines Vermögensgegenstands oder 
eines bestimmten Geldbetrags för-
dern. Diese Spende fließt dann di-
rekt und zeitnah dem gewünschten 
Stiftungsprojekt zu. 

Darüber hinaus bestehen weitere 
Möglichkeiten, die Stiftungsarbeit 
mitzugestalten. Dabei ist der Zeit-
punkt der Unterstützung wichtig: 
Soll die Zuwendung bereits zu Leb-
zeiten, etwa durch eine Schenkung, 
wirksam werden, oder soll die Stif-
tung im Testament bedacht wer-
den? Im letztgenannten Fall lässt 
sich die Stiftung Universitätsmedi-
zin als Allein- oder Miterbin einset-
zen. Überdies kommt ein Erbver-
trag oder ein Vertrag zugunsten 
Dritter in Frage. Für eine Nachlass-
übertragung an eine gemeinnützige 
Organisation ist das Vermächtnis 
die geläufigste Form. 
Da gemeinnützige Organisationen 
von der Erbschafts- und Schen-
kungssteuer befreit sind, kommt 
eine solche Unterstützung vollstän-
dig dem gemeinnützigen Zweck 
zugute.  

Durch ein Testament 
die Zukunft gestalten

Wie eine Erbschaft Forschung, Lehre und Krankenversorgung 
verbessern kann 

Beate Winter und ihr verstorbener 
Mann Gerd wollten, dass nach ih-
rem Ableben ihr Vermögen kranken 
und schwerstkranken Kindern zu-
gutekommt: „Die Arbeit der 
Clowns erlebe ich als sehr wertvoll 
und es inspiriert mich, das Lachen 
der betroffenen Kinder mitzuerle-
ben. Sie haben ihr Leben noch vor 
sich. Und ich bin dankbar, helfen zu 

können“. Die Klinikclowns helfen 
den Kindern dabei, ihre Krebser-
krankung und Sorgen einen glück-
lichen Moment lang zu vergessen. 
Die Besuche der Clowns werden 
seit vielen Jahren durch die Stiftung 
Universitätsmedizin finanziert. 
Dies ist nur dank Spendenunterstüt-
zung möglich. 

Schwerstkranken Kindern Mut schenken



Herr Dr. Ness, kann man die Stif-
tung Universitätsmedizin ganz 
einfach zur Erbin bestimmen? 

Ja, die Stiftung Universitätsmedi-
zin ist eine eigenständige juristi-
sche Person und kann daher in ei-
nem Testament als Erbin benannt 
werden. Selbstverständlich gehen 
wir sehr verantwortungsvoll mit 
der Zuwendung um und setzen sie 
vollständig für die satzungsgemäße 
Arbeit der Stiftung ein. Wenn wir 

im Vorfeld von der Absicht erfah-
ren, dass die Stiftung erben soll, 
sprechen wir gerne mit dem Erblas-
ser. So können wir erfahren, was 
ihm oder ihr besonders am Herzen 
liegt und ob es eventuell ein spezi-
elles Projekt gibt, das gefördert 
werden soll. 

Man kann also Wünsche bezüg-
lich der Verwendung des Nach-
lasses äußern?

Selbstverständlich. Wenn Sie zum 
Beispiel ein bestimmtes medizini-
sches Fachgebiet unterstützen 
möchten, stellen wir sicher, dass 
der konkrete Wunsch erfüllt wird. 
Ohne Zweckbestimmung kann die 
Stiftung flexibel dort helfen, wo 
akut Hilfe benötigt wird. Als ge-
meinnützige Organisation ist die 
Stiftung übrigens stets von der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer be-
freit, so dass die Unterstützung un-
vermindert dem guten Zweck 
zukommt. Eine weitere Möglich-
keit ist die Gründung einer Stiftung 
oder Treuhandstiftung. Auch hierzu 
beraten wir gerne. 

Wie kann ich sicherstellen, dass 
die Stiftung Universitätsmedizin 
von meinem letzten Willen er-
fährt? 

Wenn Ihr Testament beim Amtsge-
richt hinterlegt ist, wird es eröffnet, 
sobald das Amtsgericht über das 
Standesamt von Ihrem Tod erfährt. 
Das Amtsgericht informiert alle, 
die Sie im Testament bedenken – 
auch die Stiftung Universitätsmedi-
zin. Wenn Sie Ihr Testament zuhau-
se aufbewahren, beauftragen Sie 
eine Person Ihres Vertrauens, nach 
Ihrem Tod das Amtsgericht zu ver-
ständigen. Grundsätzlich ist jeder, 
der ein Testament findet, verpflich-
tet, es beim Amtsgericht abzuge-
ben. 

Wie kann ich sicherstellen, dass 
mein letzter Wille erfüllt wird? 

Möchten Sie sichergehen, dass Ihr 
letzter Wille in Ihrem Sinne umge-
setzt wird, können Sie im Testa-
ment einen Testamentsvollstrecker 
bestimmen. Dies kann eine Person 
oder Organisation Ihres Vertrauens 

sein, die nach Möglichkeit juris-
tisch gebildet ist. Ihre Aufgabe ist 
es, den Nachlass in Ihrem Sinne ab-
zuwickeln. Wenn Sie die Stiftung 
Universitätsmedizin in Ihrem Tes-
tament bedenken, kann sie bei ein-
facheren Nachlassabwicklungen 
auch als Testamentsvollstreckerin 
auftreten. 

Kann ich der Stiftung Universi-
tätsmedizin auch Immobilien 
oder Wertgegenstände vererben ? 
Ja, das ist möglich. Innerhalb Ihres 
Testaments können Sie Vermächt-
nisse festlegen und einzelne Wert-
gegenstände, Rechte oder Geld-
summen der Stiftung vermachen. 
Die Stiftung sorgt zum Beispiel 
dafür, dass eine Immobilie zunächst 
von einem unabhängigen Sachver-
ständigen begutachtet wird. In der 
Regel erfolgt dann ein Verkauf zum 
besten Angebot. Auch bei Wertge-
genständen wenden Sie sich gerne 
bereits zu Lebzeiten an die Stif-
tung, um zu besprechen, wie damit 
verfahren werden soll.

„Wir gehen mit Erbschaften  
verantwortungsvoll um“ 

Interview mit Dr. Jorit Ness, Geschäftsführer der Stiftung Universitätsmedizin, über das Thema Testamentsspenden. 

Gemeinsam Gesundheit fördern – 
unter diesem Leitgedanken reali-
siert die Stiftung Universitätsmedi-
zin wichtige Förderprojekte und 
wegweisende Ideen auf dem Gebiet 
der Universitätsmedizin. Das Ziel 
ist, innovative Forschung und Leh-
re sowie eine über die reine medizi-
nische Grundversorgung hinausge-
hende Krankenversorgung sicher- 
zustellen. Durch ihre langjährige 
Erfahrung und Expertise ist sie als 
Impulsgeberin im Gesundheitswe-
sen etabliert und anerkannt. Ermög-
licht werden können die Förderpro-
jekte der Stiftung jedoch nur mit 
der finanziellen Hilfe ihrer 
Unterstützer. Dazu gehören Privat-
personen und Unternehmen ebenso 
wie fördernde Institutionen. Die ge-
förderten Projekte haben eine große 
Bandbreite und reichen von der 

Reittherapie für schwerstkranke 
Kinder über die Sarkom- und De-
menzforschung bis hin zu künstler-
ischen Therapien oder Skifrei- 
zeiten für krebskranke junge Er- 
wachsene.

Einige Beispiele für Förderpro-
jekte sind:

Sarkomforschung
Sarkome gehören zu den häufigsten 
und gefährlichsten Krebserkran-
kungen bei Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen, können aber 
Menschen aller Altersgruppen be-
treffen. Verglichen mit Lungen-
krebs oder Brustkrebs sind Sarko-
me dennoch selten, weshalb 
Forschungsprojekte über Sarkome 
nur selten gefördert werden.

Der schleichende Verlust der eige-
nen Persönlichkeit ist ein typisches 
Zeichen der Demenzerkrankung.
Besonders schlimm ist, dass die Be-
troffenen selbst merken, wie sie 
sich verändern – verbunden mit
einem Gefühl der Machtlosigkeit. 
Gegen diese Machtlosigkeit kämpft 
die Demenzforschung mit
großem Engagement.

Die künstlerischen Therapien be-
trachten die Patientinnen und Pati-
enten individuell und ganzheitlich
und können somit eine sinnvolle 
Ergänzung zur medizinischen Ver-
sorgung sein. Die eigenen Kräfte
können angeregt, die Wahrneh-
mung verbessert, Verhalten und 
Emotionen reguliert sowie kommu-
nikative Fähigkeiten und soziale 
Interaktionen gestärkt werden. Das 
Zentrum für künstlerische Thera-
pien (ZFKT) vereint die Musik-, 
Kunst- und Kreativtherapie für 
Frühgeborene, Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene an der Universi-
tätsmedizin Essen.

Gemeinsam Gesundheit fördern  
Die Stiftung Universitätsmedizin

Demenzforschung

Künstlerische
Therapien



Bestellen Sie  
Ihr persönliches 
Vorsorgepaket!   
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1. Gesundheitssorge/Pflegebedürftigkeit�� Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesundheitssorge entscheiden, ebenso über 

alle Einzelheiten einer ambulanten oder (teil-)stationären Pflege. Sie ist befugt, 

 meinen in einer Patientenverfügung festgelegten Willen durchzusetzen. 

ja nein

�� Sie darf insbesondere in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine 

 Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff einwilligen, diese ablehnen oder die 

Einwilligung in diese Maßnahmen widerrufen, auch wenn mit der Vornahme, dem 

Unterlassen oder dem Abbruch dieser Maßnahmen die Gefahr besteht, dass ich 

 sterbe oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleide 

(§ 1904 Absatz 1 und 2 BGB). 

ja nein

�� Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren Herausgabe an Dritte bewilligen. 

Ich entbinde alle mich behandelnden Ärzte und nichtärztliches Personal gegenüber 

meiner bevollmächtigten Vertrauensperson von der Schweigepflicht. Diese darf ih-

rerseits alle mich behandelnden Ärzte und nichtärztliches Personal von der Schwei-

gepflicht gegenüber Dritten entbinden. 

ja nein

�� Solange es zu meinem Wohl erforderlich ist, darf sie
über meine freiheitsentziehende Unterbringung (§ 1906 Absatz 1 BGB) 

ja nein

über freiheitsentziehende Maßnahmen (z.B. Bettgitter, Medikamente u. ä.) in 

 einem Heim oder in einer sonstigen Einrichtung (§ 1906 Absatz 4 BGB) 

ja nein

über ärztliche Zwangsmaßnahmen (§ 1906a Absatz 1 BGB) 

ja nein

über meine Verbringung zu einem stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus, 

wenn eine ärztliche Zwangsmaßnahme in Betracht kommt (§ 1906a Absatz 4 BGB) 
ja nein

entscheiden.

��

��

��

2. Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten
�� Sie darf meinen Aufenthalt bestimmen. 

ja nein

�� Sie darf Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag über meine Wohnung 

 einschließlich einer Kündigung wahrnehmen sowie meinen Haushalt auflösen. 
ja nein

�� Sie darf einen neuen Wohnungsmietvertrag abschließen und kündigen. 

ja nein

�� Sie darf einen Vertrag nach dem Wohn- und  Betreuungsvertragsgesetz  (Vertrag über 

die Überlassung von Wohnraum mit Pflege- und  Betreuungsleistungen; ehemals: 

Heimvertrag) abschließen und kündigen. 

ja nein

��
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UnternehmenBetriebsvermögenBeteiligungen

Beweglicher BesitzMöbel, Teppiche, Antiquitäten

Schmuck
KunstgegenständeSammlungenAuto

sonstige WertsachenSumme

Euro

abzügliche Verbindlichkeiten

Hypotheken, Grundschulden
Kredite

Nachlassverbindlichkeiten
sonstige Verbindlichkeiten

Summe Verbindlichkeiten

Euro

Summe Vermögensstand

Euro

Vermögen

Wert

Erbe/Vermächtnisnehmer

Bankguthaben/Wertpapiere
Bankkonten

Sparguthaben
Wertpapiere

Aktien

BausparverträgeSonstiges
VersicherungenLebensversicherungenSonstige VersicherungenImmobilien

Haus

Grundstück
Wohnungen

Sonstiger Besitz

Vermögensübersicht
Diese Übersicht ist nur für Ihre persönlichen Unterlagen gedacht. Sie dient Ihrer Vorsorgeplanung 

und der Vorbereitung Ihres Gesprächs mit einem Fachanwalt für Erbrecht oder einem Notar.
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Kostenlos  
bis zum 

20. September 
bestellen

Stiftung Universitätsmedizin

Bestellung Vorsorgepaket

Hufelandstraße 55

45147 Essen

Code scannen und kostenfrei bei der Stiftung Universitätsmedizin bestellen.  
Auch über untenstehendes Formular oder telefonisch bestellbar: 0201 723 3630 

52 Seiten Praxiswissen zu Patientenverfügung,  
Vorsorgevollmacht und Testament

praktische Vordrucke

Notfallausweise zum Ausfüllen  
für Sicherheit unterwegs

Name

Str. und Hausnummer 

PLZ und Ort

Telefon

E-Mail

Ja, ich bestelle kostenlos das  
Vorsorgepaket der Stiftung Universitätsmedizin


